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Regeste

Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO: Anfechtbarkeit von Rückweisungsentscheiden, Nichteintreten;
der angefochtene Rückweisungsentscheid betreffend die Wiedererwägung bzw. den
Widerruf der Ausschlagung einer Erbschaft verursacht keinen nicht leicht
wiedergutzumachenden Nachteil (E. II). (Kantonsgericht, Einzelrichterin im Personen-,
Erb- und Sachenrecht, 16. Dezember 2024, BE.2024.25-EZZ1).

Erwägungen

E. 1
A.___ (Beschwerdeführerin) erlitt am 26. März 2023 im Alter von 87 Jahren einen
Hirnschlag, der zu einem mehrmonatigen Klinik-, Rehabilitations- und Pflegeheimaufent-
halt führte. Rund zwei Monate nach dem Hirnschlag, nämlich am 26. Mai 2023, wurde die
Beschwerdeführerin von [Klinik] in die geschlossene Pflegeabteilung der [Institution] ver-
legt. Am 4. Juni 2023 verstarb ihre Schwester, C.___, mit welcher sie in engem Kontakt
stand. Am 6. Juli 2023, noch vor Eröffnung des Erbgangs ihrer Schwester, unterzeichnete
die Beschwerdeführerin ein Erbausschlagungsformular, das in der Folge am 3. August 2023
über die Willensvollstreckerin der verstorbenen Schwester ans zuständige Amtsno- tariat St.
Gallen (verfügende Behörde) geleitet wurde. Das Amtsnotariat eröffnete den gesetzlichen
und eingesetzten Erben den von der verstorbenen Schwester abgeschlos- senen Ehe- und
Erbvertrag mit Verfügung vom 24. Juli 2023. Da die eingeschriebene Postsendung von der
Beschwerdeführerin nicht entgegengenommen wurde, liess ihr das Amtsnotariat diese am
12. September 2023 nochmals zukommen. Mit Eingabe vom 18. September 2023 teilte die
Beschwerdeführerin dem Amtsnotariat mit, dass sie ihre Ausschlagungserklärung
zurückziehe und ihr Erbe antrete. Zur Begründung brachte sie vor, ihr sei, als sie aufgrund
ihres Hirnschlags nicht urteilsfähig gewesen sei, von einer ihr vertrauten Drittperson ein
ausgefülltes Formular für die Erbausschlagung zur Unterschrift vorgelegt worden.

E. 2
Das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 18. September 2023 betreffend Wiederer-
wägung bzw. Widerruf der Ausschlagungserklärung wurde vom Amtsnotariat mit Verfü-
gung vom 16. Oktober 2023 abgewiesen (vi-act. 8/3). Mit Eingabe vom 31. Oktober 2023
erhob die Beschwerdeführerin daraufhin beim Departement des Inneren (Vorinstanz) da-
gegen Rekurs (vi-act. 1). Mit verfahrensleitender Verfügung vom 8. November 2023 for-
derte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin zur Rekursergänzung und zur Bezahlung eines
Kostenvorschusses von Fr. 2'000.00 auf. Der Kostenvorschuss wurde innert ange- setzter
Frist bezahlt (vi-act. 3) und die Rekursergänzung innert erstreckter Frist (vi-act. 6)
eingereicht, wobei sich die Beschwerdeführerin neu von einer Rechtsanwältin vertreten



liess. Das Amtsnotariat wiederum nahm am 17. Januar 2024 zur Sache Stellung. Die Be-
schwerdeführerin replizierte am 11. März 2024 (vi-act. 14), während das Amtsnotariat auf
eine Duplik verzichtete (vi-act. 16). Mit Schreiben vom 15. April 2024 reichte das Amtsno-
tariat sodann von der Vorinstanz angeforderte Dokumente nach (vi-act. 17 f.). Die Be-
BE.2024.25-EZZ1 5/12

schwerdeführerin liess sich dazu mit Eingabe vom 1. Mai 2024 vernehmen (vi-act. 20). Mit
Entscheid vom 24. Juni 2024 hob die Vorinstanz die Verfügung des Amtsnotariats auf und
wies die Sache zur Neubeurteilung an dieses zurück, soweit auf den Rekurs einzutreten war
(vi-Entscheid).

E. 3
Zunächst sind von Amtes wegen die Prozessvoraussetzungen zu prüfen (Art. 60 ZPO).
Dazu gehört das Vorliegen eines beschwerdefähigen Anfechtungsobjekts (vgl. Art. 319
ZPO). BE.2024.25-EZZ1 6/12

a) Der vorinstanzliche Entscheid ist – jedenfalls soweit er angefochten wurde – als
Rückweisungsentscheid zu qualifizieren. Die ZPO kennt keine ausdrücklichen Bestim-
mungen zur rechtsmittelweisen Überprüfung von Rückweisungsentscheiden, da der dort
geregelte Verfahrenszug nur zwei Instanzen umfasst. Die Rechtsmittelinstanz gemäss ZPO
kann folglich – anders als im vorliegenden, speziell gelagerten Verfahren – gar nicht mit der
Überprüfung eines Rückweisungsentscheids befasst werden, sondern eine Rück- weisung
höchstens erstmalig anordnen (vgl. Art. 318 Abs. 1 lit. c und Art. 327 Abs. 3 lit. a ZPO).
Die Überprüfung von Rückweisungsentscheiden ist dieser Systematik entspre- chend
erstmalig durch das Bundesgericht möglich, wobei sich das Verfahren dort nicht nach der
ZPO, sondern dem Bundesgerichtsgesetz richtet. b) Gemäss ZPO sind End- oder
Zwischenentscheide mit Berufung oder Beschwerde anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a und
Art. 319 lit. b ZPO). Dabei handelt es sich um pro- zesserledigende Entscheide, die als
Sach- oder Prozessentscheide den Prozess ganz (Endentscheid) oder teilweise
(Zwischenentscheid, Teilentscheid) zur Erledigung bringen (STAEHELIN, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 124 N 4, Art. 237 N 8).
Der Endentscheid führt zur Beendigung des Verfahrens vor der befass- ten Instanz (Art. 236
Abs. 1 ZPO). Beim Teilentscheid handelt es sich um einen Endent- scheid, der nur einen
Teil eines Rechtsstreits abschliessend regelt, indem er über eines oder einige von mehreren
Rechtsbegehren befindet (BGE 141 III 395 E. 2.4; BGE 135 III 212 E. 1.2.1; BGE 124 III
406 E. 1a; BK-KILLIAS, 2012, Art. 236 ZPO N 15; STAEHELIN, ZPO Komm., Art. 236
N 13; SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 194 ff.; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, 2.
Aufl., Art. 236 N 11). Mit einem Zwischenentscheid dagegen wird eine formelle oder
materielle Vorfrage – von welcher der weitere Verfahrensverlauf ab- hängt – vorab
beantwortet, ohne dass dadurch das Verfahren vor der jeweiligen Gerichts- instanz ganz
oder teilweise erledigt wird (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Als Zwischenentscheid gilt
beispielsweise die Bejahung der örtlichen Zuständigkeit oder die Verneinung der Verjäh-
rung (BGer 5D_160/2014 E. 2.4; KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 237 N 1;
BK-KILLIAS, Art. 237 ZPO N 17). Einen solchen Vorentscheid hat die Vorinstanz weder
in materieller noch in prozessualer Hinsicht gefällt, genauso wenig wie einen anderen Sach-
oder Pro- zessentscheid. Dennoch endete das vorinstanzliche Verfahren mit dem Entscheid.
Dieser stellt somit keinen anfechtbaren End- oder Zwischenentscheid gemäss ZPO dar. Für
die Anfechtung anderer erstinstanzlicher Entscheide und prozessleitender Verfügun- gen
fordert Art. 319 lit. b ZPO – ausser in den vom Gesetz bestimmten Fällen – einen



drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil. Ein solcher ist vorliegend weder
dargetan noch ersichtlich. Folglich ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
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c) Wie die folgenden Erwägungen zeigen, wäre auch dann nicht auf die Beschwerde
einzutreten, wenn von einer (analogen) Anwendbarkeit des Bundesgerichtgesetzes (BGG)
oder des kantonalen Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege ausgegangen würde. Der
Begriff des Zwischenentscheids für das Verfahren vor Bundesgericht wird eigenstän- dig –
von der Terminologie gemäss ZPO abweichend und weiter – definiert (vgl. REETZ/
THEILER in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 308 N
24). Als Vor- bzw. Zwischenentscheide i.S.v. Art. 92 f. BGG gelten alle Entscheide die
nicht Endentscheide i.S.v. Art. 90 BGG sind und nicht als Teilentscheide i.S.v. Art. 91
BGG betrachtet werden können (BSK BGG-UHLMANN, 3. Aufl., Art. 92 N 3; SHK
BGG-WERDT, 2. Aufl., Art. 93 N 2). Dazu gehören gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung auch selbständig eröffnete Entscheide in Zivilsachen, mit welchen die
Sache zu neuem Ent- scheid an die untere Instanz zurückgewiesen wird (BGE 149 III 44 E.
1.1; BGE 144 III 253 E. 1.4; BGE 135 III 329 E. 1.2). Vor Bundesgericht können Vor- und
Zwischenentscheide – sofern sie nicht die Zuständigkeit oder einen Ausstand betreffen –
nur dann angefochten werden, wenn sie entweder einen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil bewirken können oder die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 92 f. BGG). Die selbständige
Anfechtbarkeit von Rückweisungsent- scheiden bildet entsprechend die Ausnahme (BGE
144 III 253 E. 1.3; BGE 143 III 290 E. 1.4). Die bundesgerichtliche Praxis setzt denn auch
eine hohe Hürde für ein Eintreten unter diesem Titel. Dergemäss ist allein aufgrund rein
tatsächlicher Nachteile wie einer Verlängerung oder Verteuerung des Verfahrens noch kein
nicht wiedergutzumachender Nachteil anzunehmen (BGE 139 V 99 E. 2.4; BGer
9C_703/2015 E. 4.2). Entsprechendes gilt für das vor den Vorinstanzen noch massgebende
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege. Gemäss diesem sind Rückweisungsentscheide
nur dann als anfechtbare Zwischenentscheide zu qualifizieren, wenn sie einen nicht
wiedergutzuma- chenden Nachteil bewirken können oder eine Streitfrage durch
verbindliche Weisungen an die erneut damit befasste Vorinstanz bereits entschieden haben
(VerwGer SG B 2020/46 vom 27. September 2020; VerwGer SG B 2018/227 vom 19.
August 2019 E. 1). Die Beschwerdeführerin bringt nicht konkret vor, wieso die
vorinstanzlich verfügte Rück- weisung für sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil
bewirken soll oder die Gut- heissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
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eine rechtlich relevante Ersparnis an Zeit oder Kosten erzielen könnte. Solches ist auch
nicht ersichtlich (vgl. dazu auch E. 4 hiernach).

E. 4
Sodann zählt nach Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO, der auch die in der ZPO geregelten
Rechtsmittelverfahren erfasst, zu den Prozessvoraussetzungen ein schutzwürdiges Inte-
resse (vgl. im Übrigen auch Art. 45 Abs. 1 VRP und Art. 76 Abs. 1 BGG). Im Beschwerde-
verfahren muss die beschwerdeführende Partei ein schutzwürdiges Interesse daran ha- ben,
dass die Rechtsmittelinstanz den vorinstanzlichen Entscheid abändert. Dieses Inte- resse
muss aktueller und praktischer Natur sein. Praktisch ist das Interesse nur, wenn der
Rechtsmittelentscheid die tatsächliche oder rechtliche Situation des Rechtsmittelklägers



oder der Rechtsmittelklägerin durch den Ausgang zu beeinflussen vermag (BGer 5A_236/
2023 E. 3.3; BGer 5A_916/2016 E. 2.3; BGer 5A_689/2015 E. 5.4). a) Die
Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde lediglich pauschal geltend, sie sei vom
angefochtenen Entscheid direkt betroffen und ziehe aus dessen Aufhebung einen direkten
Nutzen. Da der Ausgang des Verfahrens ihre rechtliche und tatsächliche Situati- on
beeinflusse, habe sie ein Rechtsschutzinteresse an der Aufhebung des Entscheids
(Beschwerde, S. 3). Angefochten hat sie den vorinstanzlichen Entscheid nur insoweit, als
die Sache an das Amt für Handelsregister und Notariat zurückgewiesen (Dispositiv Ziff. 1)
bzw. überwiesen (Dispositiv Ziff. 2) wurde. b) Der angefochtene Entscheid hebt die
Verfügung des Amtes für Handelsregister und Notariate vom 16. Oktober 2023 auf und
weist die Sache an dieses zurück bzw. überweist die Sache an dieses, um den Sachverhalt
weiter abzuklären und danach – ohne inhaltli- che Vorgaben – neu über die behauptete
Urteilsunfähigkeit der Beschwerdeführerin sowie die daraus folgenden Auswirkungen in
Bezug auf die Gültigkeit der Ausschlagungserklä- rung und die Ansetzung einer neuen Frist
zur allfälligen Ausschlagung der Erbschaft zu entscheiden. In Bezug auf die vorliegend
noch umstrittenen Punkte wurde der Rekurs der Beschwerdeführerin also grundsätzlich
gutgeheissen und die angefochtene Verfügung aufgehoben. Vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin ein schutzwürdiges Interesse daran hat, den
Entscheid mit Beschwerde anzufechten, mit dieser neue Unterlagen einzureichen, welche
ihre Urteilsunfähigkeit im relevanten Zeit- punkt bestätigen sollen, und damit direkt eine
Beurteilung durch die Rechtsmittelinstanz zu erhalten, welche gemäss dem angefochtenen
Entscheid vom Amtsnotariat hätte vor- genommen werden sollen. Es ist weder dargelegt
noch offensichtlich, inwiefern sich die tatsächliche oder rechtliche Situation der
Beschwerdeführerin durch das Beschwerdever- fahren verbessern könnte. Wäre der
vorinstanzliche Entscheid unangefochten geblieben, hätte das Amtsnotariat unter
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scheid zu fällen gehabt, wie dies die Beschwerdeführerin nun von der Beschwerdeinstanz
verlangt. Auch von einer Kosten- oder Zeitersparnis ist nicht auszugehen. Im Übrigen hat
eine Partei keinen Anspruch darauf, unter Umgehung der unteren Instanzen direkt einen
Entscheid der Rechtsmittelinstanz zu bewirken. Folglich ist auch mangels Rechtsschutz-
interesse auf die Beschwerde nicht einzutreten. c) Lediglich der Vollständigkeit halber ist
anzufügen, dass die Beschwerdeführerin nicht hinreichend darzulegen vermag, dass die
Vorinstanz mit ihrem Rückweisungsentscheid das ihr diesbezüglich zustehende Ermessen
überschritten hat, indem sie ein bereits spruchreifes Verfahren trotzdem zur
Sachverhaltsergänzung an ihre Vorinstanz zurück- gewiesen haben könnte (Art. 56 Abs. 2
VRP; KAMBER, in: Rizvi/Schindler/Cavelti, Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des
Kantons St. Gallen, Praxiskommentar, 2020, Art. 56 N 15).

E. 5
Insgesamt ergibt sich damit, dass die Beschwerde die Prozessvoraussetzungen nicht erfüllt
und daher nicht darauf eingetreten werden kann. Folglich bleibt der angefochtene Entscheid
unverändert bestehen und die Sache ist durch das Amtsnotariat neu zu beurtei- len.
Dementsprechend ist der (Sub-)Eventualantrag der Beschwerdeführerin, die Sache sei
zwecks Erhebung weiterer Beweise an die Vorinstanz bzw. das Amtsnotariat zurück-
zuweisen, bereits erreicht. Die Beschwerdeführerin ist daher durch den angefochtenen
Entscheid auch diesbezüglich nicht beschwert, weshalb auf ihr Eventual- und Sub-
eventualbegehren ebenfalls nicht eingetreten werden kann. III.



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


